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Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Rentenrevision (riickwirkende Einstellung)

Sachverhalt

A.

A.a. A meldete sich im Dezember 1996 zum Bezug von Leistungen der
Invalidenversicherung an (IV-act. 2). Er gab an, er habe eine Ausbildung zum
Automechaniker absolviert und anschliessend als Pneumonteur gearbeitet. Am 29.
Februar 1996 sei bei der Montage und beim Auswuchten eines Reifens die Felge auf
der Maschine explodiert (IV-act. 4). Die Rehabilitationsklinik B.___ berichtete im Januar
1997 (IV-act. 6), der Versicherte habe am 29. Februar 1996 ein ,schwerstes” offenes
Schédel- und Gesichtstrauma erlitten. Seither leide er an chronisch rezidivierenden
~heftigen“ Kopfschmerzen, an einem Drehschwindel, an einer ausgepréagten
Gedéachtnisstérung, an einem stark verminderten Visus des rechten Auges, an einem
Neglect nach rechts, an einer Gesichtsfeldeinschrankung nach rechts, an einem Verlust
des Hunger-, Sattigungs- und Durstgefuhls, an einer ,schwersten“ Stérung der
Geruchs- und Geschmacksempfindung, an Schmerzen im Oberschenkel bei einer
Gehstrecke von 300 Metern sowie an Schmerzen im Unter- und Oberkieferbereich.
Angesichts der schweren Hirnleistungsstérungen erscheine die Wiedereingliederung in
den Beruf als unmdglich. Mittel- oder langfristig durfte die Unterbringung in einer
geschutzten Werkstatt sinnvoll sein. Kurzfristig bestehe das Ziel nur darin, den
Versicherten nach Hause entlassen zu kénnen. Im Juli 1997 notierte ein Arzt des IV-
internen regionalen arztlichen Dienstes (RAD), der Versicherte werde geméss dem
Bericht der Rehabilitationsklinik B.___ noch fir Iangere Zeit vollsténdig arbeitsunfahig
sein, weshalb ihm eine Rente bei einem Invaliditdtsgrad von 100 Prozent zuzusprechen
sei (IV-act. 11). Mit einer Verfligung vom 8. Dezember 1997 sprach die IV-Stelle dem
Versicherten mit Wirkung ab dem 1. Februar 1997 eine ganze Rente bei einem

Invaliditdtsgrad von 100 Prozent zu (IV-act. 21).
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A.b. |n einem Fragebogen zur Uberpriifung des Rentenanspruchs gab der Versicherte
im Méarz 2006 an, sein Gesundheitszustand sei unveréndert geblieben (IV-act. 35). Der
Allgemeinmediziner Dr. med. C.___ bestétigte im Marz 2006, dass sich der
Gesundheitszustand des Versicherten nicht verdndert habe (IV-act. 37). Im Juni 2006
teilte die obligatorische Unfallversicherung der IV-Stelle mit, dass sie plane, den
Versicherten polydisziplindr begutachten zu lassen (IV-act. 40). Der entsprechende
Auftrag wurde erst im September 2007 erteilt (IV-act. 50). Am 3. Juni 2008 erstattete
die MEDAS Ostschweiz das von der Unfallversicherung in Auftrag gegebene
polydisziplindre Gutachten (Fremdakten). Der psychiatrische Sachverstandige hielt fest,
die beschriebenen Symptome — Kopfschmerzen, Schwindel, Reizbarkeit, Stérungen
der Konzentration, des geistigen Leistungsvermdgens, des Gedéchtnisses und
gelegentlich des Schlafes — passten zur in den Vorakten genannten Diagnose eines
organischen Psychosyndroms nach einem Schadel-Hirn-Trauma. Aus psychiatrischer
Sicht kdnne auch die Diagnose einer organischen Personlichkeitsstérung
(,Frontalhirnsyndrom®) diskutiert werden. Die Uberpriifung der auffélligen Veranderung
des pramorbiden Verhaltens sei aufgrund der vom Versicherten prasentierten
svergesslichkeit® nicht moglich. Der Versicherte sei zu wenig kooperativ gewesen.
Zudem fehlten klare Angaben zu seinen Alltagsaktivitaten. Wahrend der Exploration
habe sich der Versicherte als ,,schwerst mnestisch gestdrter Mensch® prasentiert. Die
Prasentation sei nicht glaubhaft gewesen und habe den Verdacht auf eine Aggravation
geweckt. Unter anderem sei es trotz des Status nach einem schweren Schadel-Hirn-
Trauma unwahrscheinlich, dass der Versicherte zur eigenen Person, zeitlich, értlich und
situativ vollig desorientiert sein sollte. Seine Aussagen, sich nicht mehr an zwei im Jahr
2005 erlittene Unfalle erinnern zu kénnen, hatten den Verdacht auf eine Aggravation
oder gar Simulation verstéarkt. Angesichts des prasentierten Zustandes ware es ihm auf
keinen Fall mdglich, ein Motorfahrzeug zu lenken, was er aber nach eigenen Angaben
nach wie vor tue. Das Verhalten des Versicherten misse als ,,hochverdachtig
aggravativ® eingestuft werden. Der neurologische Sachverstandige flhrte aus,
aufgrund der klinischen Beobachtung sei zu vermuten, dass beim Versicherten zwar
ein neuralgiformes und neuropathisches Schmerzsyndrom im ersten Trigeminusast
rechts bestehe, dass jedoch sicherlich auch eine psychogene, somatoforme
Uberlagerung des Schmerzes vorliege. ,,Sehr eindriicklich auffallig“ sei gewesen, dass
initial bei leichtesten Berlhrungen im Bereich der Stirn der Kopf schmerzhaft verzerrt
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weggezogen und massive Schmerzen angegeben worden seien. Unter Ablenkung habe
die Stirn problemlos berlhrt und sogar Druck darauf ausgetbt werden kénnen. Der
Versicherte habe stéarkste Drehschwindelsymptome beschrieben und sich massiv
beeintrachtigt gezeigt. Ein Nystagmus habe sich aber nicht feststellen lassen. Von
neurologischer Seite her hatten sich keine Hinweise auf eine periphere, eine zentrale
oder eine cerebelldr neurologische Symptomatik ergeben. Die lageabhangigen
Schwindelattacken liessen sich neurologisch nicht erklaren. Der neuropsychologische
Sachversténdige hielt fest, der Versicherte leide an einer mittelschweren
neuropsychologischen Funktionsstérung und Belastbarkeitsminderung. Im
Vordergrund stehe die verlangsamte Psychomotorik. Der Antrieb, das
Informationsverarbeitungstempo, die Flexibilitdt und das Reaktionsvermdgen seien
erheblich verlangsamt. Im Bereich der Aufmerksamkeit und Konzentration seien die
Befunde vor allem in quantitativer Hinsicht vermindert gewesen. Die Merkspanne sei
unterdurchschnittlich gewesen. Bei den Lern- und Gedéachtnisfunktionen hatten sich
schwankende, leicht bis mittelgradig ausgepragte Defizite gezeigt. Insgesamt habe
sich der Zustand im Vergleich zu jenem vor zehn Jahren verbessert. Der oto-rhino-
laryngologische Sachverstandige flhrte aus, die Untersuchung sei erschwert gewesen.
Der Versicherte habe bei den Gangprifungen immer wieder eine Unsicherheit
angegeben und die Augen verschlossen. Auch bei den tbrigen Untersuchungen habe
er nur eingeschrankt mitgearbeitet. Ein Nystagmus habe nicht objektiviert werden
kdnnen. Nach der Konsensbesprechung hielten die Sachverstandigen fest, der
Versicherte leide an einem Status nach einem offenen Schadel-Hirn- und
Gesichtstrauma mit chronischen rechtsseitigen Kopfschmerzen, einer Trigeminus-
Neuralgie rechts, einer Visusstdrung rechts, einer Anosmie, einer mittelschweren
neuropsychologischen Funktionsstérung und Belastbarkeitsminderung sowie einem
Status nach einem organischen Psychosyndrom; zudem bestehe ein dringender
Verdacht auf eine Aggravation. Aufgrund der aktuell noch mittelschwer ausgeprégten
neuropsychologischen Problematik sei von einer vollstdndigen Arbeitsunfahigkeit des
Versicherten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auszugehen. Aus neurologischer Sicht
wére der Versicherte zu 70 Prozent arbeitsféhig, aus oto-rhino-laryngologischer Sicht
wére er sogar uneingeschrankt arbeitsfahig. Aufgrund der doch deutlichen
Beschwielung beider Hande sei von einer manuellen Beanspruchung auszugehen. Aus

psychiatrischer Sicht dréange sich das Einholen einer objektiven Fremdanamnese auf,
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die solide Aufschlisse Uber das Alltagsverhalten gebe. Aufgrund des prasentierten
Verhaltens sei die Fahrtauglichkeit aufgehoben. Im September 2008 erhielt die IV-Stelle
den anonymen Hinweis, der Versicherte betreibe einen Handel mit
Occasionsfahrzeugen (IV-act. 63). Im Dezember 2009 notierte der RAD-Arzt Dr. med.
D.___ (IV-act. 75), das Attest einer vollstdndigen Arbeitsunfahigkeit stehe medizinisch
auf sehr wackligen Fussen. Der neuropsychologische Sachverstédndige habe sich nicht
mit der Frage einer Simulation oder Aggravation befasst, obwohl in allen anderen
Untersuchungen eine deutliche Aggravationstendenz aufgefallen sei. Zudem habe der

Versicherte angegeben, dass er ,,problemlos” Autofahren kénne.

A.c. Im Februar 2010 beauftragte die IV-Stelle die E.___ mit einer Observation des
Versicherten (IV-act. 79). Diese Uberwachte den Versicherten an einzelnen Tagen im
Frihjahr 2010 und berichtete am 26. April 2010 (IV-act. 86), der Versicherte habe
jeweils von morgens bis abends in einer Autogarage gearbeitet. Er habe offensichtlich
eine Fuhrungsposition im Familienbetrieb wahrgenommen. Er habe den Betriebsablauf
sorganisiert, dirigiert und gemanagt”. Er sei ,,Schlisseltrager”. Er habe die Kundschaft
empfangen, begrisst und verabschiedet, mit ihr verhandelt, die Kontrollschilder
montiert und demontiert, die Fahrzeuge ,,begutachtet”, Raderwechsel vorgenommen,
Abgastests durchgefihrt etc. Sichtbare Einschrankungen oder psychische
Beeintrachtigungen hatten nicht beobachtet werden kdénnen. Der Versicherte habe
stets sehr motiviert und engagiert, kontaktfreudig, gut aufgelegt, aufmerksam,
beweglich und kérperlich fit gewirkt. Mehrfach hatten ein wiederholtes, schnelles
Kopfdrehen, ein Blicken und sofortiges Wiederaufrichten sowie Arbeiten in gebilickter
oder in stark nach vorne geneigter Koérperhaltung festgestellt werden kénnen. Der
Versicherte sei taglich mehrmals als Lenker von verschiedenen Personenkraftwagen
unterwegs gewesen. Der RAD-Arzt Dr. D.___ notierte nach einer Einsicht in das
Observationsmaterial (IV-act. 85), der Aggravationsverdacht habe sich erhartet.
Gestultzt auf die Observationsergebnisse sei davon auszugehen, dass der Versicherte
eine leichte bis mittelschwere Tatigkeit ohne jede Einschrankung ausflihren kénne. Im
Oktober 2010 beauftragte die IV-Stelle die E.___ mit einer weiteren Observation des
Versicherten (IV-act. 95). Nachdem diese den Versicherten erneut an einzelnen Tagen
Uberwacht hatte, berichtete sie am 6. November 2010 (IV-act. 101), der Versicherte sei

nach wie vor jeweils von morgens bis abends in der Garage tatig gewesen. Der RAD-
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Arzt Dr. med. F.___ notierte im Dezember 2010, der Versicherte weise keine
wesentlichen kdrperlichen oder geistigen Funktionseinschrankungen oder
Verhaltensstérungen auf, die ihn bei einer leichten bis mittelschweren kérperlichen
Arbeit behindern wirden (IV-act. 103). Am 11. Januar 2011 erhob die IV-Stelle eine
Strafklage gegen den Versicherten, dessen J.___und K.___ (IV-act. 105). Mit einer
Verfigung vom 30. Mérz 2012 stellte sie die IV-Rente vorsorglich per sofort ein (IV-act.
110). Mit einer Verfigung vom 31. Januar 2013 sistierte sie das Verwaltungsverfahren

bis zum Abschluss der Sachverhaltsabklarung im Strafverfahren (IV-act. 129).

A.d. Im April 2019 forderte die IV-Stelle die Strafakten an (IV-act. 174). Im Juni 2019
wurden die Akten ediert (IV-act. 178). Die IV-Stelle forderte den Versicherten auf, einen
Fragebogen zur Uberpriifung des Rentenanspruchs auszufillen. Im Juli 2019 erhielt sie
den ausgefillten Fragebogen zuriick (IV-act. 194). Der Versicherte hatte angegeben,
dass sich sein Gesundheitszustand seit dem Jahr 2006 verschlechtert habe. Er leide an
einer Depression, an sehr viel Kopfschmerzen, an einem Schwindel und an einer
Vergesslichkeit. Seit April 2016 finde er sich in Behandlung beim Psychiater Dr. med.
G.___. Zudem werde er nach wie vor vom Neurologen Prof. Dr. med. H.___ behandelt.
Die Klinik I.___ hatte am 4. August 2017 nach einer stationaren Behandlung des
Versicherten in der Zeit vom 16. Mai 2017 bis zum 22. Juni 2017 berichtet (IV-act. 195),
dieser leide an einer rezidivierenden depressiven Stérung mit einer gegenwartig
schweren Episode, an sonstigen organischen Persdnlichkeits- und
Verhaltensstérungen aufgrund einer Schadigung oder Funktionsstérung des Gehirns
sowie an einer symptomatischen Epilepsie nach einem schweren Schadelhirntrauma
und einem Status nach einer Serie mit tonisch-klonischen Krampfanféllen in den Jahren
2010 und 2013. Er sei vollstandig arbeitsunféhig. Eine Tatigkeit mit einem reduzierten
Pensum in einem geschitzten Rahmen sei jedoch zu empfehlen. Am 18. Juli 2019 teilte
Dr. G.___ der IV-Stelle mit (IV-act. 203-1 ff.), der Versicherte leide an einer
rezidivierenden depressiven Stérung mit einer gegenwartig schweren depressiven
Episode sowie an sonstigen organischen Persdnlichkeits- und Verhaltensstérungen
aufgrund einer Schadigung oder Funktionsstérung des Gehirns. In den Konsultationen
zeigten sich jeweils eine bedriickte Stimmung, eine negativ geténte Befindlichkeit, eine
Antriebsverminderung, eine Anhedonie, eine Interesselosigkeit und eine Affektlabilitat.

Der Versicherte leide an Gedéachtnisstérungen. Er sei kraftlos, mide sowie

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 6/19



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

psychophysisch erschépft und er zeige psychovegetative Symptome wie ein Zittern
und eine Agitiertheit. Phasenweise leide er unter Schlafstérungen, einer Impulsivitat
und einer Gereiztheit. Es bestehe ein sozialer Rlickzug. Der Versicherte leide unter
Zukunfts- und Existenzangsten, an einer Verbitterung und an einer Unzufriedenheit. Er
sei nicht arbeitsfahig. Am 6. August 2019 wies Prof. Dr. H.___ die IV-Stelle darauf hin
(IV-act. 207-2), dass er nie eine Arbeitsunféhigkeit attestiert habe. Fir die Beurteilung
der Arbeitsfahigkeit misste wohl ein polydisziplindres Gutachten mit Beteiligung eines
Neurologen, eines Psychiaters und eines Neuropsychologen eingeholt werden. Den
beigelegten Berichten von Prof. Dr. H.___ aus der Zeit ab Oktober 2007 liess sich
entnehmen (IV-act. 207-3 ff.), dass dieser den Versicherten ab dem 15. Oktober 2007
behandelt hatte. Damals hatte der Verdacht auf symptomatische rezidivierende fokale
Anfalle mit Schwindel und neuralgiformen Kopfschmerzen bestanden. Aufgrund des
zeitlichen Zusammenhangs zwischen dem Unfall und dem Auftreten der
Kopfschmerzen und aufgrund einer zur unfallbedingten intracerebralen
Kontusionsblutung passenden, in einem aktuellen EEG ausgewiesenen ausgepragten,
rechts frontal gelegenen Funktionsstérung mit epilepsietypischen Potentialen war Prof.
Dr. H.___ von unfallkausalen epilepsiedhnlichen Ereignissen ausgegangen, weshalb er
eine antiepileptische Behandlung initiiert hatte. Im August 2009 hatte Prof. Dr. H.___
gegenlber dem Vertrauensarzt der Unfallversicherung unter anderem festgehalten, der
Versicherte sei fahrtauglich, da er nie einen generalisierten epileptischen Anfall erlitten
habe und auch nicht unter einer erheblichen Orientierungsstérung leide. Im Mai 2010
hatte der Versicherte einen epileptischen Krampfanfall erlitten; im Juni 2010 hatte sich
weiterhin eine starke epileptogene Aktivitat gezeigt, weshalb Prof. Dr. H.___ die
Fahruntlichtigkeit attestiert hatte. Ende Juni 2010 war es wegen einer mangelnden
Medikamentencompliance nochmals zu einem generalisierten tonisch-klonischen
Krampfanfall gekommen. Bei einer Verlaufsuntersuchung Ende August 2010 hatten
keine epilepsietypischen Potentiale mehr festgestellt werden kénnen. Im Juni 2012
hatte Prof. Dr. H.___ dem Versicherten wieder die Fahrtiichtigkeit attestiert. Nachdem
der Versicherte die Medikamente eigenméachtig abgesetzt hatte, hatte er im Dezember

2013 eine weitere Serie von tonisch-klonischen Krampfanféllen erlitten.

A.e. Im Januar 2020 ging der IV-Stelle die Anklageschrift vom 31. Dezember 2019 zu

(IV-act. 209). Der Staatsanwalt hatte unter anderem festgehalten, der Versicherte sei im
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Marz 2012 polizeilich observiert worden. Er sei an jenen Tagen stets auf dem
Firmenareal présent gewesen, habe die Garagentire mit seinem Schllssel gedffnet
und geschlossen, Autos umparkiert, Kundenautos in die Werkstatt gefahren, ein Auto
getestet und verschiedenen Kunden Occasionsfahrzeuge prasentiert, Probefahrten
gemacht, Autos und Motoren begutachtet, viel telefoniert, an Fahrzeugen gearbeitet
etc. Allein an einem Samstag habe er sechs Kundengesprache gefuhrt. Eine
Telefontberwachung habe ergeben, dass sein K.___ Kéufe und Verkaufe regelméssig
mit ihm abgesprochen habe, dass sein K.___ ihm regelméssig Rapport erstattet habe,
dass K.___ verschiedentlich die Zustimmung flr ein Geschéaft beim Versicherten
eingeholt habe, dass der Versicherte mit hohen Geldbetragen jongliert habe, dass er
gegenuber seiner Geliebten wiederholt von sehr langen Arbeitszeiten gesprochen und
dass er einmal geltend gemacht habe: ,Ich habe hier eine Autogarage zusammen mit
K.___ . Wir kaufen und verkaufen Autos. Ich habe im Moment etwa 60, 70 Autos auf
dem Platz ... Der Mensch muss arbeiten ... es geht nirgends ohne Arbeit ... Trotz des
schweren Unfalls vor 16 Jahren habe ich eine sehr gute Memory* (IV-act. 209-7). Die
TelefonUberwachung habe Uberdies ergeben, dass der Versicherte ,ausgiebig dem
Nachtleben gefréhnt“ habe. Das Unternehmen sei im Juli 2006 von J.___und von K.__
des Versicherten gegrindet worden. Im Jahr 2008 sei J.___ als Gesellschafter
ausgeschieden. Erst im Jahr 2010 habe das Unternehmen erstmals ,,offiziell“ einen
Angestellten gehabt. Ab Januar 2011 sei der Bruder als Arbeitnehmer angestellt
worden, der bis Ende Mai 2009 in einem Vollpensum fir einen anderen Betrieb tatig
gewesen sei. In den Jahren 2006-2011 habe das Unternehmen Automobile flr
insgesamt 13,3 Millionen Franken verkauft. Vom Umsatz seien nur 10 Millionen Franken
in der Buchhaltung angefuhrt; der Ubrige Umsatz sei nicht deklariert worden. Der
Bruttogewinn habe sich auf 1,6 Millionen Franken respektive durchschnittlich auf
265’000 Franken pro Jahr belaufen. Zahlreiche Kundenbefragungen durch die Polizei
hatten ergeben, dass der Versicherte grossmehrheitlich als Kontaktperson und
Ansprechpartner aufgetreten sei. Berufsleute aus dem Fahrzeuggewerbe, mit denen er
geschéftlich zu tun gehabt habe, hatten ihn als kompetent, professionell, fachlich
versiert, gut vorbereitet, sicher, liberzeugend, alle Preise und technischen Daten im
Kopf habend, Vollblutverkdufer und Macher, ohne kérperliche oder geistige
Einschrénkung, frisch, stark, geistig fit und kerngesund beschrieben. In einem am 25.

Februar 2020 durchgefihrten Standortgespréach mit einem Sachbearbeiter der IV-Stelle
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gab der Versicherte, soweit er sich Uberhaupt zu den Fragen &usserte,
zusammenfassend an, er habe nur hier und da ein wenig K.___ ausgeholfen (IV-act.
215). Mit einem Entscheid vom 16. Juni 2020 (vgl. IV-act. 230) sprach das zustandige
Kreisgericht den Versicherten des gewerbsmassigen Betruges, des versuchten
Betruges sowie der Urkundenfalschung schuldig. Es verurteilte ihn zu einer
Freiheitsstrafe von 36 Monaten mit einem Vollzug von 18 Monaten und einem Aufschub

der anderen 18 Monate mit einer Probezeit von vier Jahren.

A.f. Mit einem Vorbescheid vom 18. Januar 2020 teilte die IV-Stelle dem Versicherten
mit (IV-act. 231), dass sie die rickwirkende Aufhebung der Rente per 30. Juni 2006
vorsehe. Zur Begrindung flhrte sie an, es bestehe kein Zweifel daran, dass der
Versicherte bei seinem Arbeitsunfall am 29. Februar 1996 schwer verletzt worden sei
und dass er ,auch heute noch vom Unfall gezeichnet” sei. Allerdings bestehe auch kein
Zweifel daran, dass sich sein Gesundheitszustand wahrend einer langer dauernden
Rehabilitationsphase kontinuierlich und wesentlich verbessert habe. Das Strafgericht
habe in seinem Entscheid vom 16. Juni 2020 in einer Uberzeugenden Wirdigung der
Strafakten festgehalten, es sei erwiesen, dass der Versicherte vom Friihjahr 2006 bis
zur Verhaftung in einer leitenden Stellung flr das Occasionshandelsunternehmen tétig
gewesen sei, gleichzeitig aber weiterhin Renten der Invaliden- und der
Unfallversicherung bezogen habe. Die Observationsergebnisse und die
Zeugenaussagen stiinden den Angaben des Versicherten gegeniiber den Arzten
diametral entgegen. Sie zeigten einen geschéftstlichtigen und agilen Mann. Das
Verhalten des Versicherten sei mit den gegeniiber den Arzten und Versicherungen
geschilderten Schmerzen und Einschrankungen nicht vereinbar. Zusammenfassend
stehe mit dem erforderlichen Beweisgrad der Gberwiegenden Wahrscheinlichkeit fest,
dass sich der Gesundheitszustand des Versicherten bis zum Frihjahr 2006 wesentlich
verbessert habe. Der Versicherte habe diese Verbesserung nicht nur pflichtwidrig nicht
gemeldet, sondern auch gezielt und — bis zur Observation — erfolgreich verschleiert.
Das Tauschungsverhalten habe er bis dato aufrecht erhalten, weshalb eine
rickwirkende Anpassung respektive Aufhebung der Rente gerechtfertigt sei. Dagegen
liess der Versicherte am 4. Marz 2021 einwenden (IV-act. 238-1 ff.), die vorgesehene
rickwirkende Rentenaufhebung sei nicht gerechtfertigt, weil kein Revisionsgrund

vorliege, weil der Versicherte die Rente wéhrend mehr als 15 Jahren bezogen habe und
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weil die Rente nur ex nunc et pro futuro aufgehoben werden dirfte, da der Versicherte
weder zu Unrecht Leistungen erwirkt noch eine Meldepflicht verletzt habe. Die
Rentenzusprache sei namlich wegen Kopfschmerzen, einer Vergesslichkeit ,,und
ahnlichem® erfolgt; diese Beschwerden bestiinden nach wie vor. Mit einer Verfligung
vom 16. Juni 2021 hob die IV-Stelle die Rente riickwirkend per 30. Juni 2006 auf (IV-
act. 246).

B.

B.a. Am 18. August 2021 liess der Versicherte (nachfolgend: der Beschwerdefiihrer)
eine Beschwerde gegen die Verfligung vom 16. Juni 2021 erheben (act. G 1). Sein
Rechtsvertreter beantragte die Aufhebung der angefochtenen Verfiigung, die
Feststellung, dass der Beschwerdefuhrer weiterhin einen Anspruch auf eine ganze
Rente habe, sowie eventualiter die Rickweisung der Sache an die IV-Stelle
(nachfolgend: die Beschwerdegegnerin) zur weiteren Abklarung. Zur Begrindung fuhrte
er aus, die rickwirkende Rentenaufhebung sei nicht gerechtfertigt, weil kein
Revisionsgrund vorliege, weil der Versicherte die Rente wahrend mehr als 15 Jahren
bezogen habe und weil die Rente nur ex nunc et pro futuro aufgehoben werden dirfte,
da der Versicherte weder zu Unrecht Leistungen erwirkt noch eine Meldepflicht verletzt
habe. Die Rentenzusprache sei namlich wegen Kopfschmerzen, einer Vergesslichkeit
»und ahnlichem*“ erfolgt; diese Beschwerden bestliinden nach wie vor. Das Gutachten
der MEDAS Ostschweiz Uberzeuge nicht. Die Observationsergebnisse seien nicht
verwertbar. Die Beschwerdegegnerin habe sich auf blosse Mutmassungen und falsche
Annahmen gestitzt. Der Beschwerdeflihrer habe seine Berufung gegen das Strafurteil
nur deshalb zurlckgezogen, weil er die Ungewissheit, die bereits ihre Spuren
hinterlassen habe, nicht weiter habe ertragen kdnnen. Er sei nach wie vor von seiner

Unschuld tberzeugt.

B.b. Die Beschwerdegegnerin beantragte am 10. November 2021 die Abweisung der
Beschwerde (act. G 6). Zur Begrindung fihrte sie an, der Beschwerdeflhrer erteile ,,bis
zur Stunde” Auskinfte zu seinem Gesundheitszustand, seiner Leistungsfahigkeit und
seinen Einkommens- und Vermdgensverhaltnissen, die ,nicht nur unpréazise sind,
sondern weitab der Realitét liegen®. Er habe sich im Jahr 2006 erfolgreich selbst

eingegliedert und Uberwiegend wahrscheinlich ein Einkommen erzielt, das weit Gber

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 10/19



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

jenem liege, das er vor dem Unfall erzielt habe. Mittlerweile sei er fir sein Verhalten mit
einer hohen Freiheitsstrafe belegt worden. Damit sei nachgewiesen, dass er der
Beschwerdegegnerin gegentber bewusst und ,in gravierendem Ausmass” falsche
Ausklnfte erteilt habe. Wie er nun dazu komme zu behaupten, er habe von seinen
Pflichten und von der Tragweite seines Handelns nichts gewusst, sei in keiner Weise
nachvollziehbar und erscheine als ,, ausserordentlich dreist“. Bezlglich des
Verfahrensantrages um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sei darauf
hinzuweisen, dass die Prozessarmut anzuzweifeln sei, weil der Beschwerdefiihrer
sicherlich noch Uber betrachtliches Kapital verfiige, das er aus dem formal K.__,
faktisch aber ihm gehérenden Unternehmen beziehen kdénnte, um die Prozesskosten zu

bezahlen. Dartiber hinaus sei von einem ,missbrauchlichen Prozessieren® auszugehen.

B.c. Am 13. Januar 2022 wurde dem Beschwerdefiihrer die unentgeltliche

Rechtspflege bewilligt (act. G 14).

B.d. Am 1. Méarz 2022 liess der Beschwerdefiihrer an seinen Antragen festhalten (act. G
15). Die Beschwerdegegnerin hielt am 7. April 2022 ebenfalls an ihrem Antrag fest (act.
G 18).

Erwdgungen

Da sich der Zweck dieses Beschwerdeverfahrens auf die Uberpriifung der
angefochtenen Verfligung vom 16. Juni 2021 auf deren Rechtmassigkeit beschrankt,
muss sein Gegenstand jenem des vorangegangenen Verwaltungsverfahrens
entsprechen. Das im Jahr 2006 er6ffnete Verwaltungsverfahren ist zunachst eindeutig
ein Revisionsverfahren im Sinne des Art. 17 Abs. 1 ATSG gewesen, was bedeutet, dass
es sich um die Frage nach einer relevanten Sachverhaltsverdnderung in den Jahren
1997-2006 beschrankt hat. Nachdem verschiedene ,Ungereimtheiten“ aufgedeckt
worden waren, hat zwar zusétzlich die Frage nach der Rechtmassigkeit der
urspringlichen rentenzusprechenden Verfigung vom 8. Dezember 1997 im Raum
gestanden, aber die Sachverhaltsabklarungen der Beschwerdegegnerin (und auch der
Staatsanwaltschaft, auf deren Ermittlungsergebnisse sich die Beschwerdegegnerin
gestutzt hat) haben sich auf die Zeit ab dem Jahr 2006 beschrankt, was bedeutet, dass
sich das Verwaltungsverfahren weiterhin um die Frage nach einer relevanten
Sachverhaltsverdnderung gedreht hat und dass es folglich weiterhin ein

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 11/19



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Revisionsverfahren im Sinne des Art. 17 Abs. 1 ATSG gewesen ist. Die angefochtene
Verfigung vom 16. Juni 2021, mit der die Beschwerdegegnerin dieses
Verwaltungsverfahren abgeschlossen hat, ist eindeutig eine Revisionsverfligung
gewesen. Das ergibt sich sowohl aus dem Dispositiv, mit dem die Beschwerdegegnerin
nicht etwa auf ihre urspriingliche Rentenzusprache zuriickgekommen ist, sondern
vielmehr die laufende Rente aufgehoben hat, als auch aus der Begriindung, in der unter
anderem explizit festgehalten wird, die Beschwerdegegnerin sei nach wie vor davon
Uberzeugt, der Beschwerdeflhrer sei nach seinem Unfall fir l1angere Zeit vollstandig
arbeitsunfahig gewesen. In ihrer Beschwerdeantwort und auch in der Duplik hat die
Beschwerdegegnerin diese Tatsache etwas relativiert, indem sie geltend gemacht hat,
man hétte die Rente wohl auch ex tunc korrigieren kénnen, aber sie hat zugleich
weiterhin die Auffassung vertreten, die verfligte revisionsweise Rentenaufhebung sei
rechtmdssig gewesen. lhre Ausfihrungen im Beschwerdeverfahren kénnen also nicht
eine Interpretation der Verfligung rechtfertigen, die vom Ergebnis der Auslegung der
Verfligung selbst abweichen wirde. Zu prifen ist folglich, ob die Beschwerdegegnerin
die am 8. Dezember 1997 zugesprochene Rente zu Recht revisionsweise per 30. Juni
2006 aufgehoben hat.

2.

2.1. Andert sich der Invaliditdtsgrad eines Rentenbeziigers erheblich, so wird die Rente
gemass dem Art. 17 Abs. 1 ATSG fur die Zukunft entsprechend erhdht, herabgesetzt
oder aufgehoben. Die Beantwortung der Frage, ob sich der massgebende Sachverhalt
seit der urspringlichen Rentenzusprache erheblich veréndert hat, erfordert einen
Vergleich zwischen dem Sachverhalt im Zeitpunkt der Rentenzusprache und jenem im
Zeitpunkt des Abschlusses des Rentenrevisionsverfahrens. |dealerweise steht der reale
Sachverhalt fir beide Vergleichszeitpunkte mit dem erforderlichen Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit fest. In der Praxis treten aber immer wieder Falle
auf, die nicht diesem Idealfall entsprechen, weil der im Zeitpunkt der urspriinglichen
Rentenzusprache massgebende Sachverhalt damals nicht hinreichend abgeklart
worden ist und weil er sich im Rentenrevisionsverfahren retrospektiv nicht mehr mit
dem erforderlichen Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit ermitteln lasst.
In einem solchen Fall liegt eine objektive Beweislosigkeit hinsichtlich des tatséchlichen
Sachverhaltes im Zeitpunkt der urspriinglichen Rentenzusprache vor. Diese wtirde an
sich den Vergleich jenes Sachverhaltes mit dem aktuellen Sachverhalt im Zeitpunkt des
Abschlusses des Rentenrevisionsverfahrens verunmoglichen. Dadurch wirde eine auf
einem ungentigend ermittelten Sachverhalt basierende Rente aber ,revisionsresistent”,
denn jede Rentenrevision musste zufolge der Unmdoglichkeit des
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Sachverhaltsvergleichs scheitern. Dies liefe offenkundig dem Sinn und Zweck des Art.
17 Abs. 1 ATSG zuwider. Folglich muss die Revision einer Rente auch dann zulassig
sein, wenn der Sachverhalt zum Zeitpunkt der urspriinglichen Rentenzusprache nicht
mit dem erforderlichen Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit
festgestanden hat und auch aktuell nicht mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit
feststeht. In einem solchen Fall muss der (Uberwiegend wahrscheinliche) Sachverhalt
im Zeitpunkt des Abschlusses des Rentenrevisionsverfahrens mit jener
Sachverhaltsannahme verglichen werden, die bei der urspriinglichen Rentenzusprache
unter den gesetzlichen Tatbestand subsumiert und damit der rentenzusprechenden
Verfiigung zugrunde gelegt worden ist. Ein Revisionsgrund liegt in einem solchen Fall
also dann vor, wenn der aktuelle Sachverhalt nicht mehr jener Sachverhaltsannahme
entspricht, auf die die IV-Stelle bei der urspriinglichen Rentenzusprache abgestellt hat
(vgl. dazu etwa den Entscheid IV 2016/364 des St. Galler Versicherungsgerichtes vom
25. Juni 2019, E. 1.1, mit Hinweis).

2.2. Die ursprungliche Rentenzusprache hat auf der — sich auf einen Bericht der
Rehabilitationsklinik B.___ vom Januar 2017 stutzenden — Annahme eines RAD-Arztes
beruht, der Beschwerdeflhrer werde noch fir I&ngere Zeit vollstandig arbeitsunfahig
sein. Die Arzte der Rehabilitationsklinik B.___ hatten sogar festgehalten, dass mittel-
und langfristig wohl bloss noch eine Eingliederung in einem geschitzten Rahmen in
Frage kommen werde. Der Bericht der Rehabilitationsklinik B.____ist nicht geeignet
gewesen, die nétigen Angaben zur Beantwortung der Frage nach der massgebenden
Erwerbsunfahigkeit des Beschwerdeflihrers zu liefern, weil er mitten in der Phase der
medizinischen Eingliederung erstattet worden ist. Damals ist der Gesundheitszustand
des Beschwerdefiihrers noch instabil gewesen. Weshalb die Beschwerdegegnerin
knapp ein Jahr spater (Berichterstattung im Januar 1997, Rentenzusprache im
Dezember 1997) nicht weitere aktuelle medizinische Berichte eingeholt, sondern
unbesehen auf einen mitten in der Rehabilitationsphase verfassten Bericht abgestellt
hat, ist retrospektiv nicht nachvollziehbar. Die Rentenzusprache hat aber jedenfalls auf
einem ungenugend ermittelten, nicht mit dem erforderlichen Beweisgrad der
Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit feststehenden Sachverhalt beruht. Da aus der Zeit
der Jahre 1998-2006 kaum medizinische Berichte existieren, ist es heute, mehr als 20
Jahre spater, nicht mehr moglich, den damaligen Sachverhalt mit dem erforderlichen
Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, weshalb diesbeztiglich
eine objektive Beweislosigkeit vorliegt. Fir die Beantwortung der Frage, ob sich der
massgebende Sachverhalt in den Jahren 1997-2006 massgebend veréandert hat, ist
folglich auf die in der urspringlichen rentenzusprechenden Verfligung vom 8.
Dezember 1997 enthaltene Sachverhaltsannahme abzustellen, der Beschwerdefihrer
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werde aufgrund der Folgen des Schadel-Hirn-Traumas langer dauernd vollstéandig
arbeitsunfahig respektive nur in einem geschutzten Rahmen eingliederungsfahig
bleiben.

2.3. Im Rahmen des Revisionsverfahrens ist im Jahr 2008 eine polydisziplinare
Begutachtung durchgefiihrt worden, die allerdings kein verwertbares Ergebnis geliefert
hat. Der neuropsychologische Sachverstandige hat zwar eine (weiterhin bestehende)
vollstandige Arbeitsunféhigkeit des Beschwerdeflhrers postuliert, aber er hat es
versdumt, im Rahmen der neuropsychologischen Testung Symptomvalidierungstests
durchzuflihren, weshalb die Ergebnisse der Testung nicht als hinreichend zuverlassig
qualifiziert werden kdénnen. Da der psychiatrische Sachversténdige tUberzeugend und
mit Nachdruck auf einen hohen Aggravationsverdacht hingewiesen hat, bestehen umso
starkere Zweifel an der Zuverlassigkeit der Ergebnisse der neuropsychologischen
Testung. An sich hétte es nahegelegen, eine weitere neuropsychologische
Untersuchung in Auftrag zu geben und den Sachverstandigen anzuhalten, ein
besonderes Augenmerk auf die Symptomvalidierung zu legen. Wohl weil der
psychiatrische Sachverstandige festgehalten hatte, man musste das Verhalten des
Beschwerdeflihrers im vermeintlich unbeobachteten Alltag studieren, hat die
Beschwerdegegnerin stattdessen eine Observation in Auftrag gegeben. Dieser Auftrag
ist (damals) gesetzwidrig gewesen, weil keine ausreichende gesetzliche Grundlage fur
solche Observationen bestanden hat. Aber nach der Auffassung des Bundesgerichtes
kénnen auch die Ergebnisse einer gesetzwidrigen Observation verwertet werden,
sofern der durch die Observation verursachte Eingriff in die Grundrechte der
versicherten Person als eher geringfiigig und das Interesse an der Verwertung der
Observationsergebnisse als hoch zu qualifizieren ist (BGE 143 | 377). Diese
Voraussetzungen sind hier erfillt gewesen, denn der Beschwerdeflihrer ist nur in zwei
kurzen Zeitrdumen an einzelnen Tagen an 6ffentlich einsehbaren Platzen observiert
worden und die Observationsergebnisse haben Erkenntnisse geliefert, die anderweitig
kaum hatten erhéltlich gemacht werden kénnen. Sogar im Strafverfahren, in dem fur
die Verwertung von Beweismitteln héhere Anforderungen erflillt sein mussen respektive
ein strengerer Massstab angelegt wird, sind die Observationsergebnisse als verwertbar
qualifiziert worden. Was der Rechtsvertreter bezluglich der angeblichen
Nichteinsehbarkeit des Verkaufsplatzes vorgebracht hat, ist schon im Strafverfahren als
nicht Uberzeugend verworfen worden. Flr dieses Beschwerdeverfahren ist zusatzlich
zu bertcksichtigen, dass das Bundesgericht — soweit Uberblickbar — die Verwertung
selbst von ,heiklen® Observationsergebnissen (z.B. Filmen wahrend eines
Bargeldbezugs am Bankomaten oder Filmen von Aktivitdten in einem Fitnessstudio
durch das Fenster) fast ausnahmslos bejaht hat, was zeigt, dass es die Hurden fur die
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Verwertung von gesetzwidrig beschafften Observationsergebnissen sehr tief ansetzt.
Die im Jahr 2010 durchgefiihrte Observation hat den starken Verdacht geweckt, dass
der Beschwerdefiihrer sich zusammen mit K.___ einen stark florierenden Handel mit
Occasionsautos aufgebaut habe und dass er (mindestens) ein volles Arbeitspensum als
Occasionshandler und Geschéftsfuhrer leiste. Im in der Folge eingeleiteten
Strafverfahren ist dieser Verdacht anhand einer polizeilichen Observation, einer
TelefonUberwachung und zahlreichen Zeugenbefragungen erhartet worden. Die
Ergebnisse der Sachverhaltsabklarungen im Strafverfahren sind ohne Weiteres
verwertbar. Sie belegen mit dem erforderlichen Beweisgrad der Gberwiegenden
Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdefiihrer ab dem Jahr 2006 formal als
Angestellter einer im Eigentum von K.___ stehenden GmbH, faktisch aber als
Geschéftsflhrer und ,,Kopf“ des Unternehmens Millionenumsétze im Occasionshandel
generiert, Autos gekauft und verkauft, Kunden beraten, Verhandlungen geftihrt,
verschiedene Arbeiten an Motorfahrzeugen vorgenommen, mutmasslich im Heimatland
ein grésseres Bauprojekt mitgestaltet und zudem ein sehr aktives Nachtleben gefuhrt
hat. Damit hat er eine uneingeschréankte Arbeitsféhigkeit in einem Arbeitsfeld unter
Beweis gestellt, das héhere Anforderungen an die Leistungsfahigkeit als der
urspringlich erlernte und bis zum Unfall ausgelbte Beruf gestellt hat. Der
Rechtsvertreter hat eingewendet, das Strafurteil sei flr dieses Beschwerdeverfahren
nicht bindend, was zutrifft, aber irrelevant ist. Entscheidend ist ndmlich nicht das
Dispositiv des formell rechtskraftigen Kreisgerichtsurteils, sondern das Ergebnis der
Abklarungen im Strafverfahren. Das als Ergebnis jener Abklarungen vorliegende
Beweismaterial ist so eindeutig gewesen, dass das Strafgericht den Beschwerdefihrer
trotz des héheren Beweismasses (im Strafrecht missen Tatsachen nicht nur mit
Uberwiegender, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen sein) und trotz des Grundsatzes in dubio pro reo des gewerbsmassigen
Betruges durch das Vortduschen einer Arbeitsunfahigkeit und den darauf gestitzten
Bezug von Uberhdhten Sozialversicherungsleistungen schuldig gesprochen und zu
einer teilweise unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt hat. Die fehlende (formale)
Bindungswirkung des Urteils fur das IV-Verfahren andert nichts am Umstand, dass
diese Abklarungsergebnisse auch fir dieses Beschwerdeverfahren massgebend sind.
Da die Abklarungen im Strafverfahren ergeben haben, dass der Beschwerdefihrer Uber
Jahre hinweg fahig gewesen ist, (erfolgreich) vollzeitlich als Occasionshéandler und
Geschéftsfuhrer tatig zu sein, besteht kein ernsthafter Zweifel an seiner
uneingeschrankten Arbeitsféhigkeit in dieser Tatigkeit.

2.4. Die Berichte des behandelnden Psychiaters Dr. G.___ und der Klinik I.___ sind
nicht geeignet, das Ergebnis der Strafuntersuchung umzustossen oder ins Wanken zu

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 15/19



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

bringen. Weder Dr. G.___ noch den behandelnden Arzten der Klinik I.___ist namlich
bekannt gewesen, wie sich der Beschwerdeflihrer im (Berufs-) Alltag verhalten hat. Sie
haben ihre Beurteilung allein auf die Aussagen des Beschwerdeflihrers gestltzt, die sie
offenbar unkritisch flir bare Miinze genommen haben. Da der Beschwerdeflihrer im
Straf- und im Verwaltungsverfahren bis zuletzt sogar Tatsachen geleugnet hat, die mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen gewesen sind, haben seine
Angaben augenscheinlich keine zuverlassige Grundlage fir eine medizinische
Beurteilung bilden kénnen. Der Neurologe Prof. Dr. H.____ hat darauf hingewiesen, dass
er im gesamten Behandlungszeitraum ab dem Jahr 2007 nie eine Arbeitsunfahigkeit
attestiert habe. Seinen Berichten lasst sich entnehmen, dass der Beschwerdefiihrer in
den mehr als zehn Jahren, in denen Prof. Dr. H.___ ihn regelmassig untersucht hatte,
nur zweimal an nennenswerten neurologischen Beschwerden in der Form von
epileptischen Anféllen gelitten hatte, was beide Male in einem direkten Zusammenhang
mit einer Medikamenten-Malcompliance des Beschwerdeflihrers gestanden hatte.
Trotz dieser beiden Zwischenfalle hat Prof. Dr. H.___ den Beschwerdefuhrer als
fahrtlichtig qualifiziert, was angesichts der hohen Gefahr, die eine Mdglichkeit eines
epileptischen Anfalls im Strassenverkehr darstellt, als ein Beleg flr eine neurologisch
nur geringflgig eingeschrankte Leistungsféhigkeit qualifiziert werden muss.
Zusammenfassend enthalten die Berichte von Prof. Dr. H.___, von Dr. G.___ und von
der Klinik I.___ also keine Hinweise auf eine relevante Einschrankung der
Arbeitsfahigkeit des Beschwerdefuhrers.

2.5. Man koénnte sich auf den Standpunkt stellen, dass die Beschwerdegegnerin
zwingend eine weitere polydisziplindre Begutachtung héatte in Auftrag geben mussen,
um das wahre (medizinische) Leistungspotential des Beschwerdeflihrers zu erheben. In
aller Regel kdnnen Observationsergebnisse namlich nach der stéandigen Praxis des
Versicherungsgerichtes des Kantons St. Gallen nicht ein medizinisches Gutachten
ersetzen, weshalb das Versicherungsgericht wiederholt
Rentenaufhebungsverfigungen, die sich in tatsachlicher Hinsicht bloss auf
Observationsergebnisse gestitzt haben, aufgehoben und die Sache zur medizinischen
Begutachtung (unter Berlicksichtigung der Observationsergebnisse) an die
Beschwerdegegnerin zurlickgewiesen hat (vgl. etwa die Entscheide IV 2011/212 vom
20. Februar 2012, mit Hinweis; IV 2014/257 vom 2. Mai 2017; IV 2016/361 vom 18.
Dezember 2018). Hier haben allerdings die Observationsergebnisse und die im
Strafverfahren produzierten Beweismittel derart eindeutig belegt, dass der
Beschwerdeflhrer Uber Jahre hinweg eine Arbeitsleistung erbracht hat, die jener vor
dem Unfall entsprochen hat, dass eine weitere medizinische Abkldrung unnétig
respektive Uberfllissig gewesen ware. Der Beschwerdeflihrer hat erwiesenermassen
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einen florierenden Occasionshandel aufgebaut, faktisch mehr als ein Vollpensum
geleistet und selbst erfahrene Branchenkenner mit seinen Kenntnissen, seiner
Gedachtnisleistung und seinem Verhandlungsgeschick verblufft. Die beachtlichen
Umsatze und Gewinne, die er Uber die Jahre erzielt hat, sind nicht auf ,,Glick"
zurlickzufihren, sondern (auch) das Resultat eines beharrlichen und beachtlichen
Arbeitseinsatzes gewesen; der Beschwerdeflihrer hat hart flr diesen Erfolg gearbeitet.
Eine objektive medizinische Beurteilung hatte bezliglich der Arbeitsfahigkeit des
Beschwerdeflhrers als Occasionshéndler und Geschéftsflihrer keinen wesentlichen
Erkenntnisgewinn liefern kénnen. Fir den Weiterbezug einer Rente héatte der
Beschwerdeflhrer zu mindestens 40 Prozent invalid sein missen, was angesichts der
eindeutigen Beweislage als ausgeschlossen erscheint. Der Beschwerdeflhrer hat im
insgesamt beinahe zehn Jahre dauernden Strafverfahren ebenso wie im tGber 15 Jahre
dauernden Verwaltungsverfahren bis zuletzt selbst nachgewiesene Tatsachen
beharrlich geleugnet und er hat weiterhin konsequent falsche Angaben gemacht.
Selbst wenn die Beschwerdegegnerin ihn in Anwendung des Art. 43 Abs. 3 ATSG zu
einer kooperativen Mitarbeit bei einer weiteren Begutachtung hatte bewegen wollen,
héatte er lberwiegend wahrscheinlich weiterhin falsche Angaben gemacht und
aggraviert. Die hohen Kosten fur eine weitere polydisziplindre Begutachtung lassen
sich vor diesem Hintergrund nicht rechtfertigen, weshalb die Beschwerdegegnerin zu
Recht von weiteren Abklarungen abgesehen hat. Die Aufhebung der Rente erweist sich
als rechtmassig.

2.6. Zu prifen bleibt, ob auch der von der Beschwerdegegnerin gewéhlte
Aufhebungszeitpunkt (30. Juni 2006) rechtméssig gewesen ist. Laut dem Art. 88°' Abs.
2 lit. a IVV erfolgt eine Rentenaufhebung in der Regel friihestens auf den ersten Tag
des zweiten der Zustellung der Verfligung folgenden Monats. Hat der Rentenbezliger
die Leistung aber zu Unrecht erwirkt oder eine Meldepflicht verletzt, kann die
Aufhebung gemass dem Art. 88" Abs. 2 lit. b IVV riickwirkend auf den Zeitpunkt der
relevanten Sachverhaltsveranderung hin vorgenommen werden. Die Behauptung des
Rechtsvertreters des Beschwerdefuhrers, dieser habe die Rentenleistungen nicht
unrechtmassig erwirkt, ist offenkundig haltlos, nachdem der Beschwerdeflhrer
rechtskraftig wegen gewerbsmassigen Betruges verurteilt worden ist und nun eine
entsprechende Haftstrafe verbiisst. Hier liegt ein Anwendungsfall des Art. 88°'S Abs. 2
lit. b IVV vor. Der Gesundheitszustand des Beschwerdefihrers dirfte sich nach der
Rentenzusprache im Jahr 1997 laufend verbessert haben. Mangels verlasslicher
echtzeitlicher medizinischer Berichte liegt allerdings bezliglich des genauen
Zeitpunktes, ab dem der Beschwerdeflhrer objektiv wieder vollstandig arbeitsféahig
gewesen ist, eine objektive Beweislosigkeit vor. Die umfangreichen, akribisch
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durchgefliihrten Abklarungen der Staatsanwaltschaft haben ergeben (vgl. IV-act. 209),
dass das Unternehmen, das der Beschwerdeflhrer faktisch geleitet hat, im Frihjahr
2006 gegrindet worden ist und bereits in jenem Grindungsjahr einen Umsatz von Uber
einer halben Million Franken sowie einen Bruttogewinn von knapp 70’000 Franken
generiert hat, was auf einen enormen Arbeitseinsatz des Beschwerdeflhrers hinweist,
der diesen Umsatz und Gewinn damals ja ,,aus dem Nichts“ hat generieren missen,
wahrend K.___ damals noch vollzeitig als Angestellter flr ein anderes Unternehmen
gearbeitet hat. Die Staatsanwaltschaft hat diverse vom Beschwerdeflhrer ausgestellte
Quittungen aus den Jahren 2006 und 2007, zahlreiche Kaufs- und Verkaufsvertrage,
die der Beschwerdefihrer in den Jahren 2006-2012 unterzeichnet hat, und weitere
Belege erhdltlich gemacht. Zudem haben Zeugen ausgesagt, dass der
Beschwerdeflhrer bereits ab dem Jahr 2006 als Vertragspartner respektive als ,,Kopf“
des Unternehmens aufgetreten sei. Zwar sind der Umsatz und der Gewinn im Jahr
2006 noch deutlich geringer als in den Folgejahren gewesen (im Jahr 2007 hat das
Unternehmen einen Umsatz von gut zwei Millionen Franken und einen Gewinn von
255’000 Franken generiert; in den Folgejahren sind die Zahlen mit gewissen
Schwankungen stabil geblieben), aber daraus kann nicht abgeleitet werden, dass der
Beschwerdeflhrer erst ab dem Jahr 2007 in jenem Umfang flr das Unternehmen
gearbeitet hatte, wie es die Observationen belegt haben. Vielmehr muss er
Uberwiegend wahrscheinlich bereits in den Jahren 2006 und 2007 einen mindestens so
hohen Arbeitseinsatz wie im Jahr 2010 erbracht haben, denn es ist darum gegangen,
das Unternehmen ,aus dem Nichts* aufzubauen. Das rasante Wachstum des
Umsatzes und des Gewinns in den Jahren 2006 und 2007 mit einer anschliessenden
jahrelangen Stabilitat spricht daftir, dass der Beschwerdeflhrer von Anfang an vollen
Einsatz geleistet hat. Damit ist fUr die Zeit ab dem Frihjahr 2006 mit dem erforderlichen
Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit erstellt, dass der Beschwerdeflihrer
uneingeschrankt arbeitsfahig gewesen ist. Flir die Zeit davor liegt eine objektive
Beweislosigkeit vor, deren Folgen in einer llickenfillenden analogen Anwendung des
Art. 8 ZGB die Beschwerdegegnerin tragen muss. Laut der bundesgerichtlichen
Auffassung muss geméass dem Art. 88a Abs. 1 IVV eine dreimonatige ,,Verzégerung“
berlcksichtigt werden, weshalb die ab Méarz 2006 mit dem erforderlichen Beweisgrad
der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit feststehende Verbesserung des
Gesundheitszustandes erst per 30. Juni 2006 zu einer Rentenaufhebung flhren darf.
Auch diesbezlglich erweist sich die angefochtene Verfigung als rechtmassig.

3.

Die Beschwerde ist abzuweisen. Die angesichts des durchschnittlichen

Verfahrensaufwandes auf 600 Franken festzusetzenden Gerichtskosten wéren an sich
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dem Beschwerdeflhrer aufzuerlegen. Zufolge der Bewilligung der unentgeltlichen
Prozessflhrung ist er von der Pflicht, die Gerichtskosten zu bezahlen, befreit. Da ihm
auch die unentgeltliche Rechtsverbeistdndung bewilligt worden ist, hat der Staat
seinem Rechtsvertreter eine Entschadigung auszurichten, die 80 Prozent des
erforderlichen Vertretungsaufwandes abdeckt (Art. 31 Abs. 3 AnwG). Dem
Rechtsvertreter ist der massgebende Sachverhalt aus dem Strafverfahren und aus dem
Verwaltungsverfahren bestens bekannt gewesen. Der fir dieses Beschwerdeverfahren
massgebende Vertretungsaufwand ist deshalb massiv unterdurchschnittlich gewesen,
weshalb die Entschédigung auf 80 Prozent von 2°000 Franken, also auf 1’600 Franken,
festzusetzen ist. Sollten es seine wirtschaftlichen Verhaltnisse dereinst gestatten, wird
der Beschwerdeflihrer zur Nachzahlung der Gerichtskosten und zur Rlckerstattung der
Entschadigung fir die unentgeltliche Rechtsverbeistdndung verpflichtet werden kénnen
(Art. 99 Abs. 2 VRP i.V.m. Art. 123 ZPO).

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Der Beschwerdefilhrer ist von der Pflicht, die Gerichtskosten von 600 Franken zu
bezahlen, befreit.

3.
Der Staat hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeflhrers mit 1’600 Franken
(einschliesslich Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschadigen.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 19/19



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 07.06.2022
	Art. 17 Abs. 1 ATSG. Art. 88bis Abs. 2 lit. b IVV. Rückwirkende Aufhebung einer Invalidenrente nach rechtskräftiger Verurteilung des Versicherten wegen gewerbsmässigen Betruges (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. Juni 2022, IV 2021/148).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-27T03:22:47+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



